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Betreff: 

 

Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Behindertenbeirat) 

 

Information: 

 

Der Stadtrat nimmt die vorgesehene Besetzung des Behindertenbeirates zustimmend zur Kenntnis. 

 

 

Begründung: 

 

Die Satzung über die Bildung eines Behindertenbeirates wurde vom Stadtrat am 16. Dezember 2014 

beschlossen. Die Zusammensetzung der Mitglieder und die Berufung bzw. Benennung sind in den §§ 

3 und 4 geregelt. Das Auswahlverfahren ist zwischenzeitlich abgeschlossen.  

 

Daraus ergibt sich folgender Vorschlag: 

 

§ 2, Abs. 2 a, Stimmberechtigte Mitglieder 

Menschen mit Behinderungen oder ihre Vertreterinnen und Vertreter 

 

Susanne Brunck 

Karl Burckgard 

Helmut Friedmann 

Walter Kammel 

Christine Maier 

Günter Menger 

Anke Rosenau 

Dieter Steigner 

Yvonne Wenner 

 

 

In einem Auftaktforum am 8. Oktober 2014 hat die Verwaltung den Satzungsentwurf mit betroffenen 

Menschen und den wichtigsten Akteuren der Behindertenarbeit ausführlich besprochen. Fragen zur 

Mitgliedschaft und die Regeln zur Zusammenarbeit wurden weitgehend einvernehmlich diskutiert. 

 

Wesentlicher Bestandteil des Vorverfahrens war auch, betroffenen Menschen, die nicht institutionell 

vertreten werden, die Möglichkeit zu eröffnen, im Beirat mitzuarbeiten. Dazu wurde über die Medien 

öffentlich aufgerufen. 
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In der Folge sind darauf hin einige persönliche Bewerbungen eingegangen. Die Einrichtungen und 

insbesondere der Stammtisch „Barrierefreies Landau“ haben ebenfalls betroffene Menschen oder 

deren Vertreter vorgeschlagen. Insgesamt sind 15 Bewerbungen eingegangen. Die ausgewählten 

Mitglieder repräsentieren aus der Sicht der Verwaltung einen Querschnitt verschiedener 

Behinderungsbilder und berücksichtigen unterschiedliche Bedarfslagen. 

 

Nach der Satzung ist die Berufung von „bis zu neun“ Mitgliedern möglich. Aufgrund der 

entsprechenden Nachfrage soll diese Zahl ausgeschöpft werden. Eine Stellvertretung ist offiziell nicht 

vorgesehen. Die zunächst nicht berücksichtigten sechs Interessenten können diese Funktion bei Bedarf 

einnehmen. 

 

Die Mitglieder werden vom Sozialdezernenten berufen. 

 

 

§ 3, Abs. 3 a, Beratende Mitglieder 

Vertreterinnen und Vertreter der Dienste und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen 

 

Birgit Fuchs, Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie 

Dieter Lang, Bethesda Landau 

Thomas Moser, Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus 

Steffen Reiser, Lebenshilfe Landau / Südliche Weinstraße 

 

Die Mitglieder wurden in Abstimmung zwischen den Diensten und Einrichtungen vorgeschlagen und 

werden vom Sozialdezernenten berufen. 

 

 

§ 3, Abs. 3 e, Beratendes Mitglied 

Vertreterin / Vertreter des Beirats für Migration und Integration 

 

Kamel Hamdouni 

 

Der Beirat hat in seiner Sitzung am 15. Januar 2015 Herrn Hamdouni benannt. 

 

§ 3, Abs. 3 f, Beratende Mitglieder 

Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen des Stadtrates 

 

CDU      Susanne Burgdörfer 

SPD      Hermann Demmerle  

Bündnis 90/Die Grünen   Christian Kolain 

FWG      Linda Klein 

UBFL      Bertram Marquardt 

 

Die Mitglieder wurden von den Fraktionen benannt. 
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§ 3, Abs. 2 b und c, Weitere stimmberechtigte Mitglieder  

 

Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen 

Sozialdezernent 

 

§ 3, Abs. 3 b bis d, Weitere beratende Mitglieder  

 

Mitarbeiterin / Mitarbeiter des Sozialamtes 

Mitarbeiterin / Mitarbeiter des Jugendamtes 

Seniorenbeauftragte 

 

 

In der Sitzung des Stadtrates am 16. Dezember 2014 wurde vereinbart, dass die Zusammensetzung 

dem Stadtrat zur Bestätigung vorgelegt wird. Die konstituierende Sitzung des Behindertenbeirates 

findet am 4. März 2015 statt. 

 

 

 

Beteiligtes Amt/Ämter: 

 

BGM 

Hauptamt 

 

 

Schlusszeichnung: 
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